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Verfügung 
 

 

vom 30. Juli 2024 

Nummer 2555_300.150.450-1087455 

 

 

 

Gestützt auf Art. 3 des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr (SVG) vom 19.12.1958, 

die eidgenössische Verordnung über die Strassensignalisation (SSV) vom 5.9.1979, § 27 der 

Verordnung über den Vollzug des Strassensignalisationsrechts des Bundes (Kantonale Sig-

nalisationsverordnung) vom 21.11.2001, Art. 3 lit. a der Vorschriften über den Vollzug des 

Strassensignalisationsrechts des Bundes (Städtische Signalisationsvorschriften) vom 

20.8.2008 (AS 551.320), 

 

 

verfügt die Vorsteherin des Sicherheitsdepartements: 

 

 

Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 12 

 

 

1 Im Zusammenhang mit der 3. Etappe Strassenlärmsanierung in der Stadt Zürich durch 

Geschwindigkeitsreduktion (STRB Nr. 1217/2021) und aus Gründen der Verkehrssicher-

heit ergeht für nachstehenden Verkehrsweg koordiniert mit der Auflage des Strassen-

lärmsanierungsprojekts des Tiefbauamts der Stadt Zürich gemäss § 16 des Strassenge-

setzes (StrG, LS 722.1) folgende Verkehrsvorschrift: 

 

Zone mit Geschwindigkeitsbeschränkung (Tempo 30) 

 

Die bestehende Zone «Tulpen», in der die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h be-

schränkt ist, wird um folgende Strasse ergänzt: 

 

– Winterthurerstrasse, Teilstück Schwamendingenstrasse bis Bocklerstrasse 

 

2 Die Verkehrsvorschrift wird mit dem Aufstellen der Signale, beziehungsweise mit dem 

Anbringen der Markierungen, rechtsverbindlich. 

 

3 Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen beim Stadtrat Zürich, Postfach, 8022 Zü-

rich, schriftlich ein Begehren um Neubeurteilung eingereicht werden. Das Begehren 

muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Wer ein Neubeurteilungsbegeh-

ren stellt, muss glaubhaft darlegen, inwieweit ihm oder ihr aufgrund der verfügten Ver-

kehrsanordnung ein persönlicher Nachteil erwächst. Die Verfahrenskosten sind von der 

IDG Status (Auszufüllen durch Departement) 

 öffentlich 

 nicht öffentlich 

 teilweise öffentlich 

 befristet nicht öffentlich:       

 untersteht nicht dem IDG, daher nicht öffentlich 
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unterliegenden Partei zu tragen. Die Rechtsmittelfrist beginnt erst mit der koordinierten 

Publikation des Strassenlärmsanierungsprojekts des Tiefbauamts der Stadt Zürich ge-

mäss §16 StrG im Kantonalen Amtsblatt vom 16. August 2024 zu laufen. 

 

4 Unterlagen zum Strassenlärmsanierungsprojekts des Tiefbauamts der Stadt Zürich und 

den Verkehrsvorschriften sind ab Beginn der Rechtsmittelfrist während 30 Tagen unter 

stadt-zuerich.ch/planauflagen sowie im 4. Stock des Tiefbauamts der Stadt Zürich öffent-

lich einsehbar (Werdmühleplatz 3, Amtshaus V; jeweils von Montag bis Donnerstag von 

8–12 und von 13–17 Uhr sowie am Freitag von 8–12 und von 13–16 Uhr). 

 

5 Der Vollzug obliegt der Dienstabteilung Verkehr. 

 

6 Ziffern 1, 2, 3 und 4 werden im Städtischen Amtsblatt unter der Überschrift: 

«Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 12» 

am 14. August 2024 veröffentlicht. 

 

7 Mitteilung an die Stadtpolizei VKA-ZVO, stp-kommandokanzlei@zuerich.ch, die Kantons-

polizei Zürich, Verkehrspolizei-Spezialabteilung, vpsa-vao@kapo.zh.ch, SK SID/V (Extra-

net) und die Dienstabteilung Verkehr. 

 

 

 

Für richtigen Auszug Nach Antrag verfügt: 

 Vorsteherin des Sicherheitsdepartements: 

 

http://www.stadt-zuerich.ch/planauflagen
mailto:stp-kommandokanzlei@zuerich.ch
mailto:vpsa-vao@kapo.zh.ch
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Eine Dienstabteilung des Sicherheitsdepartements   
 

 

 

Zürich, 31. Juli 2024 / davvan 

 

 

ELO Geschäfts-Nr. 2555_300.150.450-1087455 

 

Winterthurerstrasse 

Höchstgeschwindigkeit 30 km/h (Erweiterung Tempo 30-Zone «Tulpen») 

 

Begründung und Antrag 

 

Die Winterthurerstrasse ist im Teilstück von der Schwamendingenstrasse bis zur Bockler-

strasse eine regionale Verbindungsstrasse mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. 

 

Basierend auf dem Stadtratsbeschluss Nr. 1217/2021 vom 1. Dezember 2021 zur 3. Etappe 

Strassenlärmsanierung soll auf dieser Strecke die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 

30 km/h geprüft und in die bestehende Tempo-30-Zone «Tulpen» integriert werden. Das 

Gutachten, welches die Dienstabteilung Verkehr in Zusammenarbeit mit dem Umwelt- und 

Gesundheitsschutz Zürich, dem Tiefbauamt und den Verkehrsbetrieben Zürich durch einen 

externen Verkehrsplaner erstellen liess, kommt zum Schluss, dass die Herabsetzung der 

Geschwindigkeit ganztags als verhältnismässig beurteilt wird [siehe Gutachten zur Herabset-

zung der allg. Höchstgeschwindigkeit (inkl. Beilagen)]. 

 

Die Einführung von Tempo 30 erfolgt mit reinen Signalisations- und Markierungsanpas-

sungen. Bauliche Massnahmen sind nicht vorgesehen. 

 
Der Rechtsdienst des Tiefbauamts ersucht darum, die Ausschreibung der Verkehrsvorschrif-

ten koordiniert mit der Publikation des Strassenlärmsanierungsprojekt des Tiefbauamts ge-

mäss § 16 Strassengesetz, am Mittwoch, 14.08.2024, erscheinen zu lassen. 

 

 

 

 

Esther Arnet 

Direktorin 

 

 

 

Vorsteherin des Sicherheitsdepartements 

auf dem Dienstweg 
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– Situationsplan 

– Einzelverfügung 

– Gutachten zur Herabsetzung der allg. Höchstgeschwindigkeit (inkl. Beilagen) 

 

Kopie an: 

– Stadtpolizei Zürich, SIA-O-QWSCHW, KrC 12 
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1 Bezeichnung 
Betrachtete Strasse Winterthurerstrasse 

Betrachteter Abschnitt Schwamendingenstrasse bis Bocklerstrasse 

Kreis 12 

Übersichtsplan  
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2 Ausgangslage 
Anlass Verminderung einer übermässigen Umweltbelastung im Sinne der 

Umweltschutzgesetzgebung, Art. 108 Abs. 2 lit. d. SSV. 

 

Verbesserung der Verkehrssicherheit: Wenn bestimmte Strassen-

benützer einen besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutz 

bedürfen, Art. 108 Abs. 2 lit. b. SSV. 

 

STRB Nr. 1217/2021 Gesamtkonzept zur dritten Etappe der Stras-

senlärmsanierung 

  

Geschwindigkeitsregime Bestehend: 50 km/h 

Geplant:  30 km/h, Zonensignalisation, Integration in die 

angrenzenden, bestehenden Tempo-30-Zonen. 

  

Funktion, Lage, 

Ausbaustandard 

• 9 m Querschnitt (Luegisland- bis Friedrichstr.) 

• 12 m Querschnitt (Friedrich- bis Bocklerstr.) 

• Wohnquartier mit Gewerbenutzungen im Erdgeschoss 

• Volksschulen Ahorn und Friedrich, Kinderhort Ahorn 1 

 

• Regionale Verbindungsstrasse 

• Verkehr in beiden Fahrtrichtungen 

• Keine öffentliche Parkierung 

• Rettungsachse 

 

• Bestehender regionaler Veloweg 

(Schwamendingen- bis Luegislandstrasse) 

• Geplanter regionaler Veloweg 

(Luegisland- bis Bocklerstrasse) 

• Durchgehende beidseitige Velostreifen 

 

• Bestehende kommunale Fussverbindung 

(Schwamendingen- bis Luegislandstrasse) 

• Beidseitiges Trottoir 

• 3 Fussgängerstreifen (3 Schulwegübergänge mit «erhöh-

ter Anforderung») 

• Zahlreiche Liegenschaften mit direkter Erschliessung resp. 

Zufahrt zu senkrechten Parkplätzen aus der Win-

terthurerstrasse 

 

• Buslinie 75 (Schwamendingen- bis Friedrichstrasse), 7.5-

Minuten-Takt 

• Nachtbuslinie N7 

 

• LSA-geregelte Knoten (Winterthurer-/Schwamendin-

genstrasse, Winterthurer-/Friedrichstrasse)  
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Unfallstatistik • Zeitraum: 01.01.18 - 31.12.22 

• Verkehrsunfälle: 47 

• Verletzte: 18, 1 davon schwer 

• Unfalltypen: 5 Schleuder- oder Selbstunfälle, 3  

  Fahrstreifenwechsel oder Überholun-

  fälle, 21 Auffahrunfälle, 5 Abbiegeun-

  fälle, 7 Einbiegeunfälle, 1 Überqueren 

  der Fahrbahn, 1 Parkierunfall, 3 Fuss-

  gängerunfälle, 1 Anderer 

• Beteiligung: 3 Fussgänger, 7 Fahrräder, 81 MIV, 5 

  ÖV, 1 anderes Fahrzeug 

  

Fahrzeugfrequenzen • Zeitraum: 07.07.23 – 13.07.23  

• Standort: Winterthurerstrasse 418 

• DTV:  15’108 Fz/d 

• DWV:  16’818 Fz/d 

• Fz/h max.: 1’100 Fz/h (ASP 17-18 Uhr) 

  

Geschwindigkeitsmessungen • Zeitraum: 07.07.23 – 13.07.23 

• Standort: Winterthurerstrasse 418 

• v85 Ri Ost 48 km/h 

• v85 Ri West 49 km/h 
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3 Erforderlichkeit der Temporeduktion 
Lärmbelastung Im aktuellen Zustand sind an der Winterthurerstrasse 

(Schwamendingenstrasse – Bocklerstrasse) die Immissionsgrenz-

werte (IGW) am Tag bei rund 330 Anwohnenden und in der Nacht 

bei rund 580 Anwohnenden überschritten. 

 

Verkehrssicherheit Am Knoten Ahorn-/Winterthurerstrasse befindet sich eine Fussgän-

gerquerung, welche mit einer erhöhten Anforderung im Sinne der 

Schulwegübergänge bewertet wird. 

 

In den Knotenbereichen der Winterthurer-/Schwamendin-

genstrasse, der Winterthurer-/Frohburgstrasse und der Winterthu-

rer-/Friedrichstrasse ist eine Häufung an Auffahr- oder Einbiegeun-

fällen zu erkennen. Diese sind vor allem auf die üblichen Rückstau-

situationen vor den Lichtsignalanlagen zurückzuführen. 

 

Aufenthaltsqualität Entlang der Winterthurerstrasse – zwischen der Ahorn- und der 

Bocklerstrasse – sind, beidseits der Strasse, neben den Wohnge-

bäuden auch verschiedene Erdgeschossnutzungen (Gewerbe) fest-

zustellen. Dies verleiht dem Raum einen urbanen Charakter und 

lädt die zu Fuss Gehenden ein, sich im Aussenraum aufzuhalten. 

Verkehrsfluss Dieses Thema ist für diesen Abschnitt der Winterthurerstrasse 

nicht weiter relevant, weil der Verkehrsfluss von den lichtsignalge-

regelten Einmündungen Winterthurer-/Schwamendingenstrasse, 

Winterthurer-/Friedrichstrasse und vom ungeregelten Fussgänger-

übergang auf Höhe der Ahornstrasse bestimmt wird. 

 

Luftschadstoffe/Treibhaus-

gase 

Der Einfluss von Tempo 30 auf den Ausstoss von Luftschadstoffen 

und Treibhausgasen reicht generell von neutral bis positiv, abhän-

gig davon, ob eine Verstetigung des Verkehrs erreicht wird. Der Ef-

fekt durch Tempo 30 am Strassenabschnitt Winterthurerstrasse 

wird als neutral beurteilt, da keine Veränderung des Verkehrsflus-

ses erwartet wird. 

 

4 Zweckmässigkeit der Temporeduktion 
Lärmreduktion Im aktuellen Zustand sind an der Winterthurerstrasse 

(Schwamendingenstrasse – Bocklerstrasse) die Immissionsgrenz-

werte (IGW) am Tag bei rund 330 Anwohnenden und in der Nacht 

bei rund 580 Anwohnenden überschritten. Anhaltende Lärmbelas-

tungen haben unter Umständen für Anwohnende schwerwiegende 

gesundheitliche Folgen wie Schlafstörungen, kardiovaskuläre und 

metabolische Krankheiten, Kommunikationsstörungen oder Reduk-

tion von Lern- und Leistungsfähigkeit. Lärm verursacht hohe ex-

terne Kosten. Tempo 30 senkt den Lärmmittelungspegel (Leq) tags-

über um ca. 3.4 dB(A) und nachts um 3.5 dB(A). Die Spitzenpegel 

sinken um ca. 5 dB(A). Mit der Anordnung von Tempo 30 kann ent-

lang des betreffenden Strassenabschnitts die Anzahl Personen mit 

IGW-Überschreitungen am Tag um ca. 64 % und in der Nacht um 

ca. 21 % reduziert werden. Die Alarmwertüberschreitungen können 

zu 100 % reduziert werden. Zudem können die Arbeitsplätze voll-

ständig geschützt werden. 
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Verkehrssicherheit Die Einführung von Tempo 30 erhöht die Verkehrssicherheit, weil 

sich durch den kürzeren Bremsweg bei Tempo 30 sowohl die Un-

fallwahrscheinlichkeit als auch die Unfallschwere verringern. Dies 

ist hier besonders relevant, weil sich auf Höhe der Ahornstrasse 

eine Fussgängerquerung mit erhöhten Anforderungen befindet, die 

von Kindern auf dem Schulweg benützt werden. Mit der Einführung 

von Tempo 30 können Autofahrende die besonderen Schulweg-

querungen besser wahrnehmen und in kürzerer Distanz reagieren 

resp. bremsen. Dadurch erhöhen sich die subjektive und objektive 

Schulwegsicherheit. 

 

Die Liegenschaften entlang der Winterthurerstrasse geniessen 

mehrheitlich eine direkte Erschliessung ab der Win-

terthurerstrasse. Auf Privatgrund befinden sich viele Senkrecht-

parkplätze, bei welchen Rückwärtsmanöver bei der Wegfahrt be-

nötigt werden. Die nötigen Sichtverhältnisse sind je nach Örtlich-

keit nicht gegeben. Mit der Einführung von Tempo 30 verbessern 

sich die Zu- und Wegfahrten zu resp. aus den privaten Liegenschaf-

ten, die sich entlang der Winterthurerstrasse befinden. Insbeson-

dere bei Rückwärtsmanövern werden bei Tempo 30 geringere 

Sichtverhältnisse benötigt und – im Gegensatz zu Tempo 50 – ein-

gehalten. Das Unfallrisiko nimmt entsprechend ab. 

 

Aufenthaltsqualität Die Aufenthaltsqualität sowie die Koexistenz zwischen den ver-

schiedenen Verkehrsteilnehmenden wird gefördert und es wird 

eine siedlungsverträgliche Abwicklung des MIV in dem dicht besie-

delten, zentral gelegenen Quartier herbeigeführt. Durch die verrin-

gerte Geschwindigkeit erhöht sich zudem die Attraktivität des Aus-

senraumes. 

5 Verhältnismässigkeit und Auswirkungen der Tempo-
reduktion 

Auswirkungen ÖV Abschnitt Schwamendingen- und Winterthurerstrasse 

(Dörflistrasse – Bocklerstrasse) 

 

Buslinie 75 

Betroffene Fahrgäste: 4'600 im Querschnitt (Werktagesverkehr) 

 

Da die minimale Wendezeit auf der Linie 75 neu in der Haupt- und 

Nebenverkehrszeit unterschritten wird, muss ein zusätzlicher Kurs 

eingesetzt werden. Das dafür nötige Fahrzeug muss vorgängig be-

schafft werden. Die Wendezeit in der Randverkehrszeit ist bereits 

heute zu knapp und ist für die Beurteilung der Temporeduktion 

nicht relevant. 

 

Zudem muss die Infrastruktur am Schwamendingerplatz um eine 

zusätzliche Haltekante ausgebaut werden. Die Temporeduktion ist 

demnach nur möglich, wenn der Zeitverlust durch die Tempore-

duktion vorgängig an geeigneter Stelle kompensiert oder die Finan-

zierung der Mehrkosten mittels Fahrplanverfahren sichergestellt 

werden kann. 
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Die jährlichen Mehrkosten für die beschriebenen Massnahmen be-

laufen sich auf CHF 950'000.-. 

 

Um die ÖV-Priorisierung beibehalten zu können und einen sicheren 

Betrieb gewährleisten zu können, wird entlang der ÖV-Achse kein 

Rechtsvortritt eingeführt werden (vgl. «Massnahmen an der Stras-

senoberfläche»). Dies ist auch aus Verkehrssicherheitsgründen 

sinnvoll, da ausfahrende Fahrzeuge aus den Querstrassen so nicht 

zu brüsken Bremsmanövern des Busses mit Stürzen im Fahrgast-

raum führen. 

 

Leistungskapazität, 

Netzhierarchie, 

Ausweichverkehr 

Die Einführung von Tempo 30 hat keine Auswirkungen auf die Leis-

tungsfähigkeit. Entlang des betroffenen Abschnitts der Win-

terthurerstrasse wird die Leistungsfähigkeit massgeblich von den 

lichtsignalgeregelten Knoten Winterthurer-/Schwamendin-

genstrasse, Winterthurer-/Friedrichstrasse und vom vortrittsbe-

rechtigen Fussgängerübergang auf Höhe der Ahornstrasse be-

stimmt. Für die Strecken gilt das Fundamentaldiagramm, das je 

nach Fahrbahnquerschnitt, 30 bis 35 km/h eine maximale Ver-

kehrsmenge zeigt (Quelle: SVI 2005/01, Widerstandsfunktionen für 

Innerorts-Strassenabschnitte ausserhalb Knoten). Mit der Einfüh-

rung von Tempo 30 werden die gleichen Verkehrsmengen abgewi-

ckelt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist nicht relevant für die 

Kapazität einer Ortsdurchfahrt (Quelle: SVI Optimale Geschwindig-

keiten in Siedlungsgebieten, 2015). Damit liegt weder ein Kapazi-

tätsabbau (Art. 104 Abs. 2 bis Verfassung des Kantons Zürich) noch 

eine Beeinflussung des Verkehrs ausserhalb des Stadtgebiets (§28 

KSigV) vor. 

 

Der theoretische Zeitverlust von Tempo 30 gegenüber Tempo 50 

beträgt 4.8 Sekunden pro 100 Meter. Effektiv ist der Zeitverlust je-

doch viel geringer, weil innerstädtisch fast nirgends gleichförmig 

mit 50 km/h gefahren werden kann. Auch entlang der Win-

terthurerstrasse wird der Verkehrsfluss durch den ungeregelten 

Fussgängerstreifen auf Höhe der Ahornstrasse und der lichtsignal-

geregelten Knoten Winterthurer-/Schwamendingenstrasse, Win-

terthurer-/Friedrichstrasse beeinflusst Als Faustregel kann eine 

Fahrzeitverlängerung von 2s/100m veranschlagt werden (Quelle: 

SVI 2015/004, Oktober 2019). Auf dem insgesamt 780 m langen 

Strassenabschnitt der Winterthurerstrasse ist somit mit einem Zeit-

verlust von rund 16 Sekunden zu rechnen.  Auch mit der vorgese-

henen Einführung von Tempo 30 an der Schwamendingenstrasse 

(Abschnitt Winterthurer- bis Dörflistrasse) bleibt die Gesamtzeit-

verlust tief (33 Sekunden) 

In der Praxis hängt die effektive Fahrzeit hingegen vom Verkehrs-

aufkommen sowie den vorhandenen Fussgängerquerungen ab, so-

dass die Fahrzeitverlängerung geringer ausfällt und im Verhältnis 

zur Gesamtreisezeit vernachlässigbar ist.  

 

Die Netzhierarchie der Strasse wird durch das Tempo-30-Regime 

nicht gestört. Die Winterthurerstrasse ist die einzige Tempo-50-

Strecke in einer an sich geschlossenen Tempo-30-Zone. Verkehrs-

verlagerungen sind – auch aufgrund mangelnder Alternativen – 

nicht zu erwarten. Der betroffene Abschnitt der 
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6 Schlussfolgerung 
Fazit Tempo 30 hat keine unzumutbaren negativen Auswirkungen. Die 

verlängerten Fahrzeiten für ÖV und MIV vermögen die positiven 

Auswirkungen der Temporeduktion für den Gesundheitsschutz 

nicht zu überwiegen. 

 

In Abwägung all dieser Vor- und Nachteile wird Tempo 30 auf der 

Winterthurerstrasse als verhältnismässig beurteilt 

Beilagen ☒ Unfallkarten 

☒ Fahrzeugerhebungen 

☒ Akustisches Gutachten UGZ 

☒ Fahrzeitverluste VBZ 

 

Winterthurerstrasse bleibt auch mit Tempo 30 die direkteste Ver-

bindung zwischen der Schwamendingenstrasse und dem 

Schwamendingenplatz. 

 

Massnahmen an der Strassen-

oberfläche 

Zur Wahrung des Charakters als regionale Verbindungsstrasse und 

zur Vermeidung von Behinderungen des öffentlichen Verkehrs auf-

grund von veränderten Vortrittsverhältnissen, werden keine Mass-

nahmen an der Strassenoberfläche getroffen. Die Einführung der 

Tempo-30-Zone auf der Winterthurerstrasse ist ohne bauliche 

Massnahmen geplant. Die vorhandenen Lichtsignalanlagen bei den 

Einmündungen (Winterthurer-/Schwamendingenstrasse, Win-

terthurer-/Friedrichstrasse) sowie die bestehenden Markierungen 

(Fussgängerstreifen, Bodenmarkierung «Achtung Kinder» mit dem 

Vermerk «Schule», Velostreifen, Mittellinien) bleiben bestehen. 

 

Einbezug eines verkehrsorien-

tierten Strassenabschnittes 

(Art. 2a Abs. 6 SSV) 

 

Wird auf dem Abschnitt einer verkehrsorientierten Strasse auf-

grund der Voraussetzungen von Art. 108 Abs. 1, 2 und 4 SSV die 

Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt, so kann dieser Ab-

schnitt nach Art. 2a Abs. 6 SSV in eine Tempo-30-Zone einbezogen 

werden. Vorliegend handelt es sich mit dem betroffenen Abschnitt 

der Winterthurerstrasse um eine verkehrsorientierte Strasse, die 

an bestehende Tempo-30-Zonen grenzt. Somit ist vorgesehen, die 

Winterthurerstrasse zwischen der Schwamendingenstrasse und der 

Bocklerstrasse in der bestehenden Tempo-30-Zone zu integrieren.  

 



Beurteilung ÖV-Folgen durch Temporeduktion

Abschnitt

Betroffene Linien

Antragsteller

Datum

Karte

Abschnittslänge [m]

Betroffene Fahrgäste

Anzahl Personen 4'600 DWV, Daten 2022

ÖV-Hauptnetz VBZ-Hauptnetz 2019

Folgen

Zusatzfahrzeuge

Jährliche Folgekosten [CHF/a]

Benötigte Infrastruktur

Frühstmögliche Umsetzung Dezember 2026

Beurteilung VBZ

Schwamendinger-/Winterthurerstr. (Dörflistr. - Bocklerstr.)

75, N7

3. Etappe Strassenlärmsanierung

10.07.2023

Die minimale Wendezeit wird auf der Linie 75 neu in der Haupt- und Nebenverkehrszeit unterschritten. Die 

Wendezeit ist bereits heute auf der Linie 75 in der Randverkehrszeit zu knapp, so dass Tempo 30 die Situation 

noch verschlechtern dürfte.

Deshalb muss auf der Linie 75 ein zusätzlicher Kurs eingesetzt werden. Das dafür nötige Fahrzeug muss 

vorgängig beschafft werden. Zudem muss die Infrastrukur am Schwamendingerplatz um eine zusätzliche 

Haltekante ausgebaut werden. Die Temporeduktion ist demnach nur möglich, wenn vorgängig der Zeitverlust 

durch die Temporeduktion an geeigneter Stelle kompensiert oder die Finanzierung der Mehrkosten mittels 

Fahrplanverfahren sichergestellt werden kann.

Aufgrund der Fahrzeitverlängerung durch die Temporeduktion wird der Anschluss von der Linie N7 auf die SN9 

in Stettbach gebrochen. Alle anderen Anschlüsse und die minimale Wendezeit können eingehalten werden. In 

Zusammenhang mit der geplanten T30-Strecke auf der Winterthurerstrasse (Abschnitt 

Schewamendingerstrasse bis Bülachstrasse) wird aber auch der Anschluss von der SN1/6 aus Zürich HB auf 

die Linie N7 am Bhf. Stettbach zunehmend knapp.

Ja

1 Gelenkbus

950'000

1'600

1 zusätzliche Haltekante am Schwamendingerplatz

MEA-FB 10.07.2023 1/4



Beurteilung ÖV-Folgen durch Temporeduktion

Linie 75 (bis Schwamendingerplatz)

Fahrplanabhängigkeiten

Bestehen Fahrplanabhängigkeiten, wird die Linie nur auf dem Abschnitt vor diesen Zwangspunkten beurteilt.

Gewährleistung Pausen Personal [s] RVZ HVZ1 NVZ HVZ2 WE

Fahrplanprofil A B C E K

Wendezeit total 246 468 534 738 648

Benötigte Wendezeit -360 -360 -360 -360 -360

Verlustzeit T30 total -78 -75 -78 -75 -78

Wendezeit total für Personal -192 33 96 303 210

Gewährleistung Pünktliche Abfahrten [s] RVZ HVZ1 NVZ HVZ2 WE

Fahrplanprofil A B C E K

Wendezeit Schwamendingerplatz 78 276 270 414 234

Benötigte Wendezeit -146 -243 -229 -360 -220

Fahrgastwechselzeit -18 -24 -18 -24 -18

Wendezeit ohne T30 -86 9 23 30 -4

Verlustzeit T30 Schwam.-/Winterthur. Ri 1 -38 -37 -38 -37 -38

Verlustzeit T30 Schwam.-/Winterthur. Ri 2 -40 -38 -40 -38 -40

Wendezeit mit T30 -164 -66 -55 -45 -82

Jahresfahrplan 2023, Geschwindigkeits- und Pünktlichkeitsdaten 2022, Mediangeschwindigkeit Bus 27 km/h/Tram 29 km/h

Kosten und Folgen

Zusatzfahrzeug

Jährliche Folgekosten [CHF/a]

Benötigte Infrastruktur

Behinderungen durch MIV/ÖV/LV Gründe Verkehrszeit Verlangsam. Störhalt

[Problembereich-ID, Ort] [s] [P84, s]

B040, Seebacherplatz HVZm, HVZa 50 10

B041, Seebach HVZm, HVZa 50 10

B048, Binzmühlestrasse HVZm, HVZa 90 30

B061, Schaffhauser-/Schwamendingerstr. HVZm, HVZa 60 30

B115, Glatttalstrasse HVZa 140 20

B116, Schaffhauser-/Ohmstrasse HVZa 40 10

Überstauung

Vortrittsbelastung

Eigenbehinderung

Fussgängerstreifen

Überstauung

Knotensteuerung

Eigenbehinderung

Fussgängerstreifen

Überstauung

Eigenbehinderung

Überstauung

Knotensteuerung

1 Gelenkbus

950'000

1 zusätzliche Haltekante am Schwamendingerplatz

Überstauung

Vortrittsbelastung

Eigenbehinderung

Fussgängerstreifen

Anschluss/passend zu Linie 14 (Bhf. Oerlikon Ost und Seebach)

MEA-FB 10.07.2023 2/4



Beurteilung ÖV-Folgen durch Temporeduktion

Linie 75 (bis Auzelg Ost)

Fahrplanabhängigkeiten

Bestehen Fahrplanabhängigkeiten, wird die Linie nur auf dem Abschnitt vor diesen Zwangspunkten beurteilt.

Gewährleistung Pausen Personal [s] RVZ HVZ1 NVZ HVZ2 WE

Fahrplanprofil A B C E K

Wendezeit total 468 534 738

Benötigte Wendezeit -360 -360 -360

Verlustzeit T30 total -75 -78 -75

Wendezeit total für Personal 33 96 303

Gewährleistung Pünktliche Abfahrten [s] RVZ HVZ1 NVZ HVZ2 WE

Fahrplanprofil A B C E K

Wendezeit Auzelg Ost 378 402 480

Benötigte Wendezeit -243 -229 -360

Fahrgastwechselzeit -18 -12 -18

Wendezeit ohne T30 117 161 102

Verlustzeit T30 Schwam.-/Winterthur. Ri 1 -37 -38 -37

Verlustzeit T30 Schwam.-/Winterthur. Ri 2 -38 -40 -38

Wendezeit mit T30 42 83 27

Jahresfahrplan 2023, Geschwindigkeits- und Pünktlichkeitsdaten 2022, Mediangeschwindigkeit Bus 27 km/h/Tram 29 km/h

Kosten und Folgen

Zusatzfahrzeug

Jährliche Folgekosten [CHF/a]

Benötigte Infrastruktur

Behinderungen durch MIV/ÖV/LV Gründe Verkehrszeit Verlangsam. Störhalt

[Problembereich-ID, Ort] [s] [P84, s]

Anschluss/passend zu Linie 14 (Bhf. Oerlikon Ost und Seebach)

-

-

-

MEA-FB 10.07.2023 3/4



Beurteilung ÖV-Folgen durch Temporeduktion

Linie N7

Fahrplanabhängigkeiten

Bestehen Fahrplanabhängigkeiten, wird die Linie nur auf dem Abschnitt vor diesen Zwangspunkten beurteilt.

Gewährleistung Pausen Personal [s] RVZ HVZ1 NVZ HVZ2 WE

Fahrplanprofil A B C E K

Wendezeit total 1'062

Benötigte Wendezeit -360

Verlustzeit T30 total -48

Wendezeit total für Personal 654

Gewährleistung Pünktliche Abfahrten [s] RVZ HVZ1 NVZ HVZ2 WE

Fahrplanprofil A B C E K

Wendezeit Bhf. Stettbach 666

Benötigte Wendezeit *

Fahrgastwechselzeit -18

Wendezeit ohne T30 648

Verlustzeit T30 Schwam.-/Winterthur. Ri 1 -19

Verlustzeit T30 Schwam.-/Winterthur. Ri 2 -29

Wendezeit mit T30 600

Jahresfahrplan 2023, Geschwindigkeits- und Pünktlichkeitsdaten 2022, Mediangeschwindigkeit Bus 27 km/h/Tram 29 km/h

* Noch keine Daten vorhanden, weil Nachtnetz auf Dezember 2021 neu konzipiert wurde

Kosten und Folgen

Zusatzfahrzeug

Jährliche Folgekosten [CHF/a]

Benötigte Infrastruktur

Behinderungen durch MIV/ÖV/LV Gründe Verkehrszeit Verlangsam. Störhalt

[Problembereich-ID, Ort] [s] [P84, s]

Diverse Anschlüsse (HB, Milchbuck, Bhf. Stettbach)

-

-

-
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DAV Stadt Zürich – Auswertung Verkehrsmessung 
Messstandort Winterthurerstrasse 418 

Zählperiode 07.07.23 bis 13.07.23 

R1 Richtung Dübendorfstrasse 

R2 Richtung Schwamendingenstrasse  

Signalisierte Geschwindigkeit 50 km/h   

Bemerkungen 
*Bei Geräteabbau Rollcontainer vor dem Messgerät. R1 ab Mittwoch, 
12.7.23 ev. beeinflusst (Auswertungen entsprechend angepasst) 

 

 R1* R2 beide Richtungen 

DTV 8'746 6'362 15'108 

DWV 9'853 6'965 16'817 

DNWV 7'087 4'854 11'941 

MSP 425 432 857 

ASP 730 353 1'083 

Nt 7'113 4'911 12'024 

Nn 1'633 1'451 3'084 

Nt1 13.5% 7.3% 11.0% 

Nn1 9.5% 7.3% 8.5% 

N1 24h 12.8% 7.3% 10.5% 

SV 4.1% 4.9% 4.4% 

Vd 44 45 44 

V50 44 45 44 

V85 48 49 49 

Vmax 97 83 97 

Vsig+ 7.0% 9.5% 8.0% 

 

DTV 
Durchschnittlicher täglicher Verkehr 
(Mo-So) MR Motorräder 

DWV 
Durchschnittlicher Werktagesverkehr 
(Mo-Fr) LW Lastwagen 

DNWV 
Durchschnittlicher nicht-Werktagesverkehr 
(Sa, So, Feiertage) LZ Last- und Sattelzüge 

MSP Morgenspitzenstunde (07-08 Uhr) SV Schwerverkehrsanteil (Bus, PW-A, LW, LZ) 

ASP Abendspitzenstunde (17-18 Uhr) PW-A Personenwagen mit Anhänger 

Nt Tagesverkehr (06-22 Uhr) Vd Durchschnittsgeschwindigkeit 

Nn Nachtverkehr (22-06 Uhr) V50 
Geschwindigkeit, die von 50% der 
Verkehrsteilnehmenden nicht überschritten wird 

Nt1 
Anteil lärmiger Verkehr am Tag 
(MR, LW, LZ) V85 

Geschwindigkeit, die von 85% der 
Verkehrsteilnehmenden nicht überschritten wird 

Nn1 
Anteil lärmiger Verkehr in der Nacht 
(MR, LW, LZ) Vmax Maximalgeschwindigkeit 

N1 24h 
Anteil lärmiger Verkehr über 24h 
(MR, LW, LZ) Vsig+ 

Anteil Überschreitung der signalisierten 
Geschwindigkeit 
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Stadt Zürich / Gesundheits- und Umweltdepartement 

Strassenlärmsanierung Stadt Zürich 

 

Akustisches Projekt Winterthurerstrasse 

Abschnitt: Schwamendingenstrasse bis Bocklerstrasse 

 

- Temporeduktion aus Lärmschutzgründen 

- Erleichterungsantrag 

 

 

 

 

 

Zürich, Juni 2024        Direktor 
          René Estermann 
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Auftrag zur Lärmsanierung 

Die lärmschutzrechtliche Sanierungsfrist für Kantons- und Gemeindestrassen ist am 31. März 

2018 abgelaufen. In der Stadt Zürich haben von 2014 bis 2018 für alle 12 Stadtkreise Stras-

senlärmsanierungsprojekte öffentlich aufgelegen. Diese Projekte umfassten sämtliche Stras-

senabschnitte des jeweiligen Stadtkreises, die wesentlich zur Überschreitung der Lärmgrenz-

werte beitrugen. Sie beinhalteten die als verhältnismässig beurteilten lärmreduzierenden Mas-

snahmen. Der Stadtrat hat mit der Projektfestsetzung Sanierungserleichterungen für die ver-

bleibenden Grenzwertüberschreitungen pro Strassenabschnitt gewährt. Dies gilt auch für die 

Winterthurerstrasse, welche im akustischen Projekt für den Stadtkreis 12 enthalten war. 

Die Sanierungspflicht ist mit dieser erfolgten Erstsanierung jedoch nicht erloschen, denn Lärm-

schutz ist eine Daueraufgabe. Die Vollzugsbehörden sind angehalten, Strassen, die Über-

schreitungen der Lärmgrenzwerte verursachen, periodisch daraufhin zu überprüfen, ob sich 

die tatsächlichen Verhältnisse geändert haben oder ob neue relevante Entwicklungen zu be-

rücksichtigen sind, aufgrund welcher die seinerzeit gewährten Sanierungserleichterungen neu 

beurteilt werden müssen1. Dabei sind mögliche Massnahmen bei der Quelle zwingend zu fa-

vorisieren (Art. 13 Abs. 3 LSV). Tatsächlich haben sich in den letzten Jahren folgende neuen 

relevanten Entwicklungen ergeben:  

- Eine Vielzahl von Bundesgerichtsentscheiden, die mit Nachdruck statuieren, wie wich-

tig die Lärmsanierung von Strassen ist und die stets auch Tempobeschränkungen auf 

Hauptstrassen als taugliche und zwingend zu prüfende Lärmminderungsmassnahme 

beurteilen. Erleichterungen sind nur in Ausnahmefällen – als "ultima ratio" – zulässig2. 

- Neue Erkenntnisse aus der Lärmforschung über die gesundheitsschädliche Wirkung 

von Lärm3, welche die zentrale Bedeutung von Lärmschutz noch klarer zum Ausdruck 

bringen. 

- Neues Emissionsberechnungsmodell sonROAD18, welches im Gegensatz zum alten 

Modell StL-86+ für den niedrigen Geschwindigkeitsbereich anwendbar ist4. 

 

Die Stadt Zürich ist auf Stadtgebiet für den Bau, Betrieb und Unterhalt aller kommunalen und 

überkommunalen Strassen zuständig (§43 Strassengesetz StrG sowie §27 kantonale Signali-

sationsverordnung KSigV). Ihr obliegt damit auch die Lärmsanierung der Winterthurerstrasse. 

Der Stadtrat hat sich mit Stadtratsbeschluss Nr. 1217/2021 (Gesamtkonzept Strassenlärmsa-

nierung dritte Etappe) für weitgehend Tempo 30 auf dem Stadtgebiet ausgesprochen und un-

ter anderem auch für die Winterthurerstrasse eine konkrete Neubeurteilung durchgeführt. Das 

vorliegende akustische Projekt setzt die rechtlichen Bestimmungen aus Umweltschutzgesetz 

(USG) und Lärmschutzverordnung (LSV) zum Schutz der Bevölkerung vor übermässigem 

Strassenverkehrslärm um. Der Lärm wird so weit begrenzt, als dies technisch und betrieblich 

möglich sowie wirtschaftlich tragbar und verhältnismässig ist. Bleiben die Lärmgrenzwerte 

dennoch überschritten, ist hierfür eine Sanierungserleichterung (Ausnahmebewilligung) einzu-

holen.  

 
1 BGer, Urteil 1C_574/2020 vom 9. März 2023 = URP 2023 400 ff. mit redaktioneller Anmerkung von 
Alain Griffel (Anspruch auf Wiedererwägung einer Lärmsanierungsverfügung)  
2 BGer, Urteil 1C_589/2014 vom 3. Februar 2016 = URP 2016 319 ff. mit redaktioneller Anmerkung 
von Anne-Christine Favre (Tempo 30 als Lärmminderungsmassnahme auch auf Hauptstrassen) 
3 Röösli / Wunderli / Brink / Cajochen / Probst-Hensch, Verkehrslärm, kardiovaskuläre Sterblichkeit, 
Diabetes, Schlafstörung und Belästigung: die SiRENE-Studie, Swiss Medical Forum 19/2019  
4 BAFU (Hrsg.) 2023: Vollzugshilfe sonROAD18 – Modellempfehlungen, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 
2314 
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Sanierungserleichterungen sind dazu im Verfahren nach Strassengesetz aufzulegen (§16 f. 

StrG) und Temporeduktionen werden von der Vorsteherin des SID verfügt (Art. 3 der Städti-

schen Signalisationsvorschriften, AS 551.530). Gegen die Temporeduktion sowie gegen das 

vorliegende Projekt kann Einsprache beim Stadtrat erhoben werden. Mit der Festsetzung des 

Projekts erwachsen Sanierungserleichterungen und Temporeduktionen in Rechtskraft. 

 

Rechtliche Grundlagen 

Grundlage für die Strassenlärm-Sanierung bilden die folgenden Artikel der Lärmschutzverord-

nung (LSV): 

- Art. 13 LSV (Sanierungen) legt fest, dass bei Überschreitung der Immissionsgrenz-

werte eine Sanierung der betroffenen Anlage zu erfolgen hat. U.a. wird auch festge-

halten, dass Massnahmen an der Quelle – wie z.B. die Reduktion der signalisierten 

Höchstgeschwindigkeit – prioritär zu prüfen sind. 

 

- Art. 36 LSV gibt in Verbindung mit Art. 38 und 39 sowie Art. 40 vor, wie die Vollzugs-

behörde die Lärmimmissionen einer Strassenanlage zu ermitteln und zu beurteilen hat.  

 

Für die Ausarbeitung dieses akustischen Projektes wurden zudem die Vorgaben der BAFU-

Anwendungshilfen "2023 Umwelt-Vollzug: Vollzugshilfe sonROAD18 – Modellempfehlungen" 

sowie “Leitfaden Strassenlärm, Vollzugshilfe für die Sanierung BAFU/ASTRA 2006“ berück-

sichtigt. Die Lärmberechnungen wurden nach sonROAD18/ISO 9613-2 durchgeführt. 

Für die Anordnung einer Reduktion der signalisierten Höchstgeschwindigkeit ist eine Verhält-

nismässigkeitsprüfung erforderlich. Eine behördliche Massnahme gilt als verhältnismässig, 

wenn die Kriterien Eignung, Erforderlichkeit und Zumutbarkeit kumulativ erfüllt sind5. 

 

 

Lärmbelastung und Massnahmenwirkung / Nachweis der Notwendigkeit und Eignung 

von Tempo 30 als Lärmsanierungsmassnahme 

Feststellung der Sanierungspflicht: Den Lärmberechnungen wurde der Verkehrszustand ge-
mäss Lärmbelastungskataster 2020 sowie den Verkehrserhebungen der DAV vom Juli 2023 
zugrunde gelegt. Im aktuellen Zustand sind an der Winterthurerstrasse auf dem Abschnitt 
Schwamendingenstrasse bis Bocklerstrasse die Immissionsgrenzwerte (IGW) am Tag bei 
rund 330 Anwohnenden und in der Nacht bei rund 580 Anwohnenden überschritten, bei 40 
davon liegt der Lärmbelastung über dem Alarmwert. Zudem sind rund 10 Arbeitsplätze über 
dem IGW belastet. Die maximalen Pegel sind aus der folgenden Tabelle 1 ersichtlich.  

 

 

Tab. 1: Maximale IGW-Überschreitungen an der Winterthurerstrasse von Schwamendingenstrasse bis Bockler-
strasse 

 

 
5 Eidg. Kommission für Lärmbekämpfung EKLB, Tempo 30 als Lärmschutzmassnahme: Grundlagen-
papier zu Recht – Akustik – Wirkung, Bern, 2015 
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Gemäss der Vollzugshilfe "Leitfaden Strassenlärm BAFU/ASTRA 2006" sind Sanierungs-
massnahmen auf der Basis eines Sanierungshorizonts (heute + 20 Jahre) zu planen. Die Ver-
kehrsprognose für den Zeithorizont 2040 geht auf diesem Strassenabschnitt von keinen mas-
sgeblichen Verkehrsveränderungen gegenüber heute aus. Der Lärmsituation im Zustand 2040 
ohne Massnahmen wie auch im Zustand 2040 mit Massnahmen wird daher der heutige Ver-
kehrszustand zugrunde gelegt. 

 

Die Wirkung der Geschwindigkeitsreduktion von 50 km/h auf 30 km/h an der Win-
terthurerstrasse ist in der Tabelle 2 zusammengestellt. Zusätzlich verringert Tempo 30 auch 
die Spitzenpegel, die insbesondere für die Nachtruhe problematisch sind, um rund 5 Dezibel. 

 

Tempo- 
Reduktion 

Zeitraum 
Sanierungshorizont 
2040 ohne Massnah-
men:  vmax [km/h] 

Sanierungshorizont 
2040 mit Massnah-
men:  vmax [km/h] 

Emissions-
reduktion 
[dB(A)] * 

Tempo 50 auf 
Tempo 30 

Tag (6 – 22 Uhr) 50 30 -3.4 

Nacht (22 – 6 Uhr) 50 30 -3.5 

Tab. 2: Akustische Wirkung der festgelegten Geschwindigkeitsreduktionen an der Winterthurerstrasse  
* Die berechnete Wirkung liegt gemäss sonROAD18 bei -4.4 dB am Tag und bei -4.5 dB nachts.  
   Die durchschnittliche Geschwindigkeit ist ortsabhängig. Sie liegt entlang des Strassenabschnitts teil- 
   weise etwas unter 50 km/h, daher wird ein Unsicherheitszuschlag von +1 dB vorgenommen. 

 

Die Immissionsberechnungen zeigen, dass unter Berücksichtigung der geplanten Reduktion 
der signalisierten Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h an der Winterthurerstrasse 
(Schwamendingenstrasse bis Bocklerstrasse) noch rund 120 Anwohnende am Tag sowie rund 
460 Anwohnende in der Nacht von Immissionsgrenzwert-Überschreitungen betroffen sind (vgl. 
Tabelle 3). 

 IST-Zustand  
Tempo 50 km/h 

Sanierungszustand 
2040 ohne Massnahme 
Tempo 50 km/h 

Sanierungszustand 
2040 mit Massnahme 
Tempo 30 km/h 

Nutzungs-Zeitraum Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

Wohnnutzung  

Anzahl Anwohnende 

mit Immissionsbe-

lastung über dem 

Immissionsgrenz-

wert (IGW) 

330 580 330 580 120 460 

Davon Anzahl An-

wohnende mit Im-

missionsbelastung 

über dem Alarmwert 

(AW) 

0 40 0 40 0 0 

Gewerbenutzung 

Anzahl Arbeitsplätze 

mit Immissionsbe-

lastung über dem 

Immissionsgrenz-

wert (IGW) 

10 - 10 - 0 - 

Tab. 3: Verringerung der Lärmbelastung der Bevölkerung durch die geplante Geschwindigkeitsreduktion 
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Fazit:  Mit der Einführung von Tempo 30 an der Winterthurerstrasse am Abschnitt 
Schwamendingenstrasse bis Bocklerstrasse profitiert die gesamte Wohn- und Arbeits-
bevölkerung von einer wahrnehmbaren Verringerung der Lärmbelastung. 

 Die Anzahl Anwohnende mit IGW-Überschreitungen kann am Tag um ca. 64 % und in 
der Nacht um ca. 21 % reduziert werden. Die Alarmwertüberschreitungen können zu 
100 % reduziert werden. Zudem können die Arbeitsplätze vollständig geschützt wer-
den. 

 Die Massnahme ist notwendig (die Immissionsgrenzwerte sind überschritten) und ge-
eignet (die Massnahmenwirkung beträgt mehr als >=1 dB im Leq). 

 

 

Interessenabwägung / Nachweis der Zumutbarkeit und Verhältnismässigkeit von 

Tempo 30 als Lärmsanierungsmassnahme 

Auf der Winterthurerstrasse beträgt die signalisierte Höchstgeschwindigkeit im Abschnitt 

Schwamendingenstrasse bis Bocklerstrasse 50 km/h. Im Rahmen des vorliegenden Projektes 

wurde geprüft, ob die Senkung der Höchstgeschwindigkeit verhältnismässig ist. Dabei wurden 

die Vor- und Nachteile von einer Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 an 

der Winterthurerstrasse zusammengestellt. 

 

Die folgende Tabelle 4 ermöglicht eine Übersicht:  

 

THEMA WIRKUNG VON TEMPO 30 

Lärmbelastung 

(Leq/Lmax) und Mass-

nahmenwirkung 

Im aktuellen Zustand sind an der Winterthurerstrasse (Schwamendingenstrasse – Bock-
lerstrasse) die Immissionsgrenzwerte (IGW) am Tag bei rund 330 Anwohnenden und in 
der Nacht bei rund 580 Anwohnenden überschritten. Anhaltende Lärmbelastungen ha-
ben unter Umständen für Anwohnende schwerwiegende gesundheitliche Folgen wie 
Schlafstörungen, kardiovaskuläre und metabolische Krankheiten, Kommunikationsstö-
rungen oder Reduktion von Lern- und Leistungsfähigkeit. Lärm verursacht hohe externe 
Kosten. Tempo 30 senkt den Lärmmittelungspegel (Leq) tagsüber um ca. 3.4 dB(A) und 
nachts um 3.5 dB(A). Die Spitzenpegel sinken um ca. 5 dB(A). Mit der Anordnung von 
Tempo 30 kann entlang des betreffenden Strassenabschnitts die Anzahl Personen mit 
IGW-Überschreitungen am Tag um ca. 64 % und in der Nacht um ca. 21 % reduziert 
werden. Die Alarmwertüberschreitungen können zu 100 % reduziert werden. Zudem 
können die Arbeitsplätze vollständig geschützt werden.  

Verkehrssicherheit Die Einführung von Tempo 30 erhöht die Verkehrssicherheit, weil sich durch den kürze-
ren Bremsweg bei Tempo 30 sowohl die Unfallwahrscheinlichkeit als auch die Unfall-
schwere verringern. Dies ist hier besonders relevant, weil sich auf Höhe der Ahorn-
strasse eine Fussgängerquerung mit erhöhten Anforderungen befindet, die von Kindern 
auf dem Schulweg benützt werden. Mit der Einführung von Tempo 30 können Autofah-
rende die besonderen Schulwegquerungen besser wahrnehmen und in kürzerer Distanz 
reagieren resp. bremsen. Dadurch erhöhen sich die subjektive und objektive Schulweg-
sicherheit. 
 
Die Liegenschaften entlang der Winterthurerstrasse geniessen mehrheitlich eine direkte 
Erschliessung ab der Winterthurerstrasse. Auf Privatgrund befinden sich viele Senk-
rechtparkplätze, bei welchen Rückwärtsmanöver bei der Wegfahrt benötigt werden. Die 
nötigen Sichtverhältnisse sind je nach Örtlichkeit nicht gegeben. Mit der Einführung von 
Tempo 30 verbessern sich die Zu- und Wegfahrten zu resp. aus den privaten Liegen-
schaften, die sich entlang der Winterthurerstrasse befinden. Insbesondere bei Rück-
wärtsmanövern werden bei Tempo 30 geringere Sichtverhältnisse benötigt und – im Ge-
gensatz zu Tempo 50 – eingehalten. Das Unfallrisiko nimmt entsprechend ab. 
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THEMA WIRKUNG VON TEMPO 30 

Aufenthaltsqualität Tempo 30 wirkt sich generell positiv auf die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 
aus. Im Perimeter gibt es Schaufenster von Läden und Dienstleistungsanbietenden, die 
von einer Einführung von T30 ganztags und der damit einhergehenden Aufwertung der 
Aufenthaltsqualität und Attraktivitätssteigerung profitieren.  

Verkehrsfluss Dieses Thema ist für die Winterthurerstrasse nicht weiter relevant, weil der Verkehrs-
fluss von den lichtsignalgeregelten Einmündungen Winterthurer-/Schwamendingen-
strasse, Winterthurer-/Friedrichstrasse und vom ungeregelten Fussgängerübergang auf 
Höhe der Ahornstrasse bestimmt wird.  

Luftschadstoffe und 

Treibhausgase 

Der Einfluss von Tempo 30 auf den Ausstoss von Luftschadstoffen und Treibhausgasen 
reicht generell von neutral bis positiv, abhängig davon, ob eine Verstetigung des Ver-
kehrs erreicht wird. Der Effekt durch Tempo 30 am Strassenabschnitt Winterthurer-
strasse wird als neutral beurteilt, da keine Veränderung des Verkehrsflusses erwartet 
wird.  

Leistungskapazität /  

Ausweichverkehr /  

Strassenhierarchie 

Die Einführung von Tempo 30 hat keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit. Ent-
lang des betroffenen Abschnitts der Winterthurerstrasse wird die Leistungsfähigkeit 
massgeblich von den lichtsignalgeregelten Knoten Winterthurer-/Schwamendingen-
strasse, Winterthurer-/Friedrichstrasse und vom vortrittsberechtigen Fussgängerüber-
gang auf Höhe der Ahornstrasse bestimmt. Für die Strecken gilt das Fundamentaldia-
gramm, das je nach Fahrbahnquerschnitt, 30 bis 35 km/h eine maximale Verkehrs-
menge zeigt (Quelle: SVI 2005/01, Widerstandsfunktionen für Innerorts-Strassenab-
schnitte ausserhalb Knoten). Mit der Einführung von Tempo 30 werden die gleichen 
Verkehrsmengen abgewickelt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist nicht relevant für 
die Kapazität einer Ortsdurchfahrt (Quelle: SVI Optimale Geschwindigkeiten in Sied-
lungsgebieten, 2015). Damit liegt weder ein Kapazitätsabbau (Art. 104 Abs. 2 bis Ver-
fassung des Kantons Zürich) noch eine Beeinflussung des Verkehrs ausserhalb des 
Stadtgebiets (§28 KSigV) vor. 
Die Netzhierarchie der Strasse wird durch das Tempo-30-Regime nicht gestört. Die Win-
terthurerstrasse ist die einzige Tempo-50-Strecke in einer an sich geschlossenen 
Tempo-30-Zone. Verkehrsverlagerungen sind – auch aufgrund mangelnder Alternativen 
– nicht zu erwarten. Der betroffene Abschnitt der Winterthurerstrasse bleibt auch mit 
Tempo 30 die direkteste Verbindung zwischen der Schwamendingenstrasse und dem 
Schwamendingerplatz.  

Auswirkungen MIV Der theoretische Zeitverlust von Tempo 30 gegenüber Tempo 50 beträgt 4.8 Sekunden 
pro 100 Meter. Effektiv ist der Zeitverlust jedoch viel geringer, weil innerstädtisch fast 
nirgends gleichförmig mit 50 km/h gefahren werden kann. Auch entlang der Winter-
thurerstrasse wird der Verkehrsfluss durch den ungeregelten Fussgängerstreifen auf 
Höhe der Ahornstrasse und der lichtsignalgeregelten Knoten Winterthurer-/ 
Schwamendingenstrasse, Winterthurer-/Friedrichstrasse beeinflusst. Als Faustregel 
kann eine Fahrzeitverlängerung von 2s/100m veranschlagt werden (Quelle: SVI 
2015/004, Oktober 2019). Auf dem insgesamt 780 m langen Strassenabschnitt der Win-
terthurerstrasse ist somit mit einem Zeitverlust von rund 16 Sekunden zu rechnen. 
In der Praxis hängt die effektive Fahrzeit hingegen vom Verkehrsaufkommen sowie den 
vorhandenen Fussgängerquerungen ab, sodass die Fahrzeitverlängerung geringer aus-
fällt und im Verhältnis zur Gesamtreisezeit vernachlässigbar ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auswirkungen ÖV  
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THEMA WIRKUNG VON TEMPO 30 

Verlustzeiten ÖV infolge 

Tempo 30 (pro Umlauf)[1] , 

für die gesamte Linie[2] und 

für den Abschnitt des Er-

leichterungsantrags zu den 

verschiedenen Betriebszei-

ten (HVZ1, HVZ2, NVZ, 

RVZ, WE)[3] 

Linie 75:  
(gesamte Linie / Winterthurerstr.: Schwamendingenstr. bis Bocklerstr.) 
HVZ 1, HVZ 2:  75 Sekunden / 37 Sekunden 
NVZ, RVZ, WE:  78 Sekunden / 38 Sekunden 
 
Linie N7: 
(gesamte Linie / Winterthurerstr.: Schwamendingenstr. bis Bocklerstr.) 
RVZ:   48 Sekunden / 38 Sekunden 

Veränderung Kursfahrzeug-

bedarf zu verschiedenen 

Betriebszeiten 

Linie 75: 
HVZ 1:  +1 Fahrzeug 
HVZ 2:  +1 Fahrzeug 
NVZ:  +1 Fahrzeug 
RVZ:  +1 Fahrzeug 
WE:  +1 Fahrzeug 
 
Linie N7: 
RVZ:  Keine Änderung 

Kosten für Zusatzkurse Linie 75: 
CHF 950'000 pro Jahr (inkl. Zusatzfahrzeug) 

Sonstige Konsequenzen / 

Bemerkungen 

Linie 75: 
Zudem benötigte Infrastruktur: Eine zusätzliche Haltekante am Schwamendingerplatz. 
 
Allgemein: 
Aufgrund diverser parallellaufender T30-Anordnungen, können die daraus resultieren-
den Auswirkungen nicht einem einzelnen Abschnitt zugeordnet werden, sondern stellen 
das Resultat der Summe aller T30-Anordnungen dar. Die Zusatzkosten werden bei je-
der T30-Anordnung aufgeführt, fallen tatsächlich aber nur einmal pro Linie an. 

Tab. 4: Vor- und Nachteile von Tempo 30 

 

 

Fazit:  Tempo 30 hat keine unzumutbaren negativen Auswirkungen. Die Kosten für den ÖV 
sowie die verlängerten Fahrzeiten für ÖV und MIV vermögen die positiven Auswirkun-
gen der Temporeduktion für den Gesundheitsschutz nicht zu überwiegen. 

 In Abwägung all dieser Vor- und Nachteile wird Tempo 30 in der Winterthurerstrasse 
als verhältnismässig beurteilt. 

 

 

 

 

 

 

Lärmarme Strassenbeläge (LAB):  

 
[1] "pro Umlauf" bedeutet von einer Endhaltestelle zur anderen Endhaltestelle und wieder zurück. Die angegebe-
nen Verlustzeiten basieren auf den Mediangeschwindigkeiten 27 km/h (Bus) und 29 km/h (Tram) 
[2] Es werden alle beschlossenen T30-Strecken entlang der gesamten Linie berücksichtigt, welche noch nicht im 
Fahrplan aufgenommen sind. Besteht eine Verknüpfung mit einer weiteren Linie (d.h. es bestehen fixe Umsteige-
beziehungen zwischen den zwei Linien), so sind auch die beschlossenen T30-Strecken auf der verknüpften Linie 
berücksichtigt. 
[3] Hauptverkehrszeiten (HVZ1) 7–10 Uhr und (HVZ2) 16–20 Uhr, Nebenverkehrszeiten (NVZ) 10–16 Uhr, Rand-
verkehrszeiten (RVZ) vor 7 Uhr morgens und nach 20 Uhr abends, Wochenende (WE) Samstag 7-10 und Sonn-
tag 7-20 Uhr 
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Bei einem lärmarmen Belag ist von einer verkürzten Lebensdauer um den Faktor zwei bis drei 

auszugehen. Der häufiger notwendig werdende Belagsersatz kostet und führt zu Behinderun-

gen durch Baustellen. Tempo 30 stellt auch unter Einbezug der Kosten die mildere Mass-

nahme dar und ist der Massnahme LAB vorzuziehen. 

Vorliegend genügt die Temporeduktionsmassnahme zur Einhaltung der IGW entlang der Win-

terthurerstrasse (Abschnitt Schwamendingenstrasse bis Bocklerstrasse) nicht. Gemäss Stadt-

ratsbeschluss Nr. 334/2022 (Tiefbauamt, Strassenlärmsanierung, Einsatz, Einbau, Betrieb 

und Unterhalt lärmarmer Beläge) wird zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines notwen-

dig werdenden Strassenbauprojekts auf der Winterthurerstrasse (Oberbau- oder vollständige 

Belagserneuerung) der Einbau eines LAB geprüft und – sofern keine spezifischen Gründe 

dagegensprechen – umgesetzt. 

 

 

Lärmschutzwände (LSW):  

 

Massnahmen, welche die Lärmentstehung verhindern oder verringern sind gegenüber Mass-

nahmen, die lediglich die Lärmausbreitung verhindern oder verringern, vorzuziehen. 

Im Rahmen des Lärmsanierungsprojekts für den Stadtkreis 12 wurde die technische Machbar-

keit und/oder die Stadtbild-Verträglichkeit von LSW für Gebäude entlang der Win-

terthurerstrasse (Schwamendingenstrasse – Bocklerstrasse) verneint. An dieser Beurteilung 

hat sich seither nichts geändert.  
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Zukünftige Lärmbelastung (Art. 37a Abs. 1 LSV) und Antrag auf Änderung der beste-

henden Sanierungserleichterungen vom 20.12.2017: 

 

Das vorliegende Projekt zeigt nachfolgend in Abbildung 1 sowie Tabelle 5 auf, inwiefern Über-

schreitungen der Immissionsgrenzwerte trotz der geplanten Temporeduktion auch in Zukunft 

nicht vermieden werden können. Auf der Winterthurerstrasse, Abschnitt Schwamendin-

genstrasse bis Bocklerstrasse, bleiben die Immissionsgrenzwerte weiterhin bei 61 Gebäuden 

überschritten. Die Winterthurerstrasse benötigt deshalb Änderungen der bestehenden Sanie-

rungserleichterungen vom 20.12.2017 gemäss Art. 17 USG, Art 14 LSV. Erleichtert werden 

sollen die Lärmbelastungen gemäss nachfolgender Tabelle 5. In diesem Umfang wird die Auf-

hebung der bestehenden Sanierungserleichterungen vom 20.12.2017 und Ersatz mit den vor-

liegenden Sanierungserleichterungen beantragt. 

 

 

Abb. 1: Gebäude mit Überschreitungen der Belastungsgrenzwerte der LSV auf dem Strassenabschnitt  
Winterthurerstrasse (Bereich zwischen Schwamendingenstrasse bis Bocklerstrasse) 

LEGENDE:  

 Temporeduktion auf 30 km/h 

 Immissionsgrenzwert < Beurteilungspegel (Lr) ≤ Alarmwert – 5 dB(A) 

 Alarmwert – 5 dB(A) < Beurteilungspegel (Lr) < Alarmwert 

 Beurteilungspegel (Lr) ≥ Alarmwert 
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Winterthurerstrasse:    

Schwamendingenstrasse – Bocklerstrasse  

EGID Adresse ID GVZ Nr. ES Nutzung 
Lr 2040 [dB(A)] 

Tg Na 

174170 Ahornstrasse 21 Ahorn21 SW00239 III W/B 65.3 62.5 

174171 Ahornstrasse 22 Ahorn22 SW00228 II W 61.1 58.3 

174173 Ahornstrasse 24 Ahorn24 SW01389 II W/B 53.8 51.0 

174076 Friedrichstrasse 4 Fried4 SW02471 II W/B 59.0 54.8 

174133 Frohburgstrasse 340 Frohb340 SW03257 II W 55.7 52.0 

174211 Heinrich-Bosshardt-Str. 2 Heinr2 SW00107 III W 61.0 57.9 

173990 Luegislandstrasse 1 Luegi1 SW02177 II W 54.0 50.9 

173992 Luegislandstrasse 5 Luegi5 SW02179 II W/B 55.1 51.6 

173994 Luegislandstrasse 9 Luegi9 SW02181 II W 59.4 55.3 

173996 Luegislandstrasse 15 Luegi15 SW02183 II W 58.5 54.5 

174122 Winterthurerstr. 370 Winte370 SW02036 III W 63.3 56.9 

174134 Winterthurerstr. 374 Winte374 SW03375 III W 62.4 57.2 

174141 Winterthurerstr. 390 Winte390 SW00473 II W 60.4 57.3 

174142 Winterthurerstr. 392 Winte392 SW00474 II W 60.4 57.2 

174143 Winterthurerstr. 394 Winte394 SW00475 II W 60.2 57.0 

174144 Winterthurerstr. 396 Winte396 SW00476 II W 60.1 56.9 

174146 Winterthurerstr. 398 Winte398 SW00491 II W 61.2 58.0 

174145 Winterthurerstr. 400 Winte400 SW00492 II W 55.0 51.6 

174147 Winterthurerstr. 402 Winte402 SW00493 II W 54.3 51.1 

174148 Winterthurerstr. 404 Winte404 SW00493 II W/B 61.5 58.4 

174149 Winterthurerstr. 406 Winte406 SW00501 II W 60.0 56.9 

174150 Winterthurerstr. 408 Winte408 SW00502 II W 59.9 56.8 

174151 Winterthurerstr. 410 Winte410 SW00505 II W 61.1 58.1 

174152 Winterthurerstr. 412 Winte412 SW00506 II W 54.5 51.2 

174153 Winterthurerstr. 414 Winte414 SW00516 II W 54.0 51.0 

174154 Winterthurerstr. 416 Winte416 SW00515 II W/B 61.1 58.1 

174155 Winterthurerstr. 418 Winte418 SW00507 II W 59.5 56.5 

174156 Winterthurerstr. 420 Winte420 SW00508 II W 59.7 56.7 

174157 Winterthurerstr. 422 Winte422 SW00509 II W/B 59.7 56.8 

174158 Winterthurerstr. 424 Winte424 SW00510 II W 59.6 56.7 

174159 Winterthurerstr. 430 Winte430 SW02562 II W/B 62.8 59.9 

174160 Winterthurerstr. 432 Winte432 SW02563 II W 62.9 60.1 

174161 Winterthurerstr. 434 Winte434 SW02564 II W/B 63.0 60.1 

174061 Winterthurerstr. 435 Winte435 SW00279 III W 63.6 60.8 

174062 Winterthurerstr. 437 Winte437 SW00246 III W/B 63.9 61.1 

174162 Winterthurerstr. 438 Winte438 SW03030 II W/B 53.1 50.2 

174064 Winterthurerstr. 439 Winte439 SW00245 III W 63.4 60.6 
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Winterthurerstrasse:    

Schwamendingenstrasse – Bocklerstrasse  

EGID Adresse ID GVZ Nr. ES Nutzung 
Lr 2040 [dB(A)] 

Tg Na 

174163 Winterthurerstr. 440 Winte440 SW03029 II W 62.9 60.0 

174063 Winterthurerstr. 441 Winte441 SW00244 III W 62.9 60.1 

174164 Winterthurerstr. 442 Winte442 SW03425 II W 61.9 59.1 

174165 Winterthurerstr. 444 Winte444 SW00229 II W 61.9 59.1 

174080 Winterthurerstr. 447 Winte447 SW00243 III W 62.8 60.0 

174066 Winterthurerstr. 451 Winte451 SW00242 III W 63.3 60.4 

174186 Winterthurerstr. 454 Winte454 SW00284 III W/B 64.8 62.0 

174067 Winterthurerstr. 455 Winte455 SW00241 III W 63.2 60.3 

174068 Winterthurerstr. 457 Winte457 SW03433 III W/B 63.4 60.5 

174189 Winterthurerstr. 460 Winte460 SW00346 III W/B 64.7 61.9 

174069 Winterthurerstr. 461 Winte461 SW00236 III W 62.8 60.0 

174190 Winterthurerstr. 462 Winte462 SW00347 III W/B 64.7 61.9 

174070 Winterthurerstr. 463 Winte463 SW00234 III W/B 62.7 59.9 

174191 Winterthurerstr. 468 Winte468 SW00233 III W/B 63.5 60.6 

174072 Winterthurerstr. 469 Winte469 SW00232 III W/B 64.4 61.6 

174192 Winterthurerstr. 472 Winte472 SW00255 III W 64.5 61.6 

174073 Winterthurerstr. 473 Winte473 SW00230 III W 61.6 58.6 

174193 Winterthurerstr. 478 Winte478 SW00123 III W 60.2 57.1 

302060659 Winterthurerstr. 478b Winte478b SW00123 III W 59.0 55.9 

174194 Winterthurerstr. 480 Winte480 SW00127 III W 62.0 59.0 

174074 Winterthurerstr. 483 Winte483 SW00120 III W 66.1 63.2 

174100 Winterthurerstr. 501 Winte501 SW00115 III W/B 63.7 60.8 

174099 Winterthurerstr. 505 Winte505 SW00152 III W 64.1 61.2 

174208 Winterthurerstr. 508 Winte508 SW00106 III W 63.2 60.3 

Tab. 5: Gebäude, an denen im Sanierungshorizont 2040 mit Massnahmen gegen die Lärmentstehung noch Über-
schreitungen der Belastungsgrenzwerte der LSV auftreten 

 
LEGENDE: 

ES = Empfindlichkeitsstufe 
Lr = Beurteilungspegel (Immission) im Sanierungshorizont 2040  /  fett →  IGW ist überschritten  
W=Wohnen, W/B=Mischnutzung, B=betriebliche Nutzung  

Tg/Na (Tag = 06 – 22 Uhr / Nacht = 22 – 06 Uhr) 
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Bei 7 Gebäuden können die Immissionsgrenzwerte zukünftig mit der vorgesehenen Geschwin-

digkeitsreduktion eingehalten werden. Für die Sanierungserleichterungen vom 20.12.2017 

wird im vorliegenden Projekt daher deren ersatzlose Aufhebung beantragt. Dies betrifft die 

Gebäude gemäss folgender Tabelle 6: 

 

EGID Adresse 

174175 Ahornstrasse 26 

173991 Luegislandstrasse 3 

173993 Luegislandstrasse 7 

173995 Luegislandstrasse 11 

173997 Luegislandstrasse 17 

302022088 Winterthurerstrasse 466 

174071 Winterthurerstrasse 467 

Tab. 6: Gebäude, für welche die Aufhebung der Erleichterung beantragt wird  
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